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sein und gern. § 14 die S trafe gem ildert oder bei Vergehen von S trafe 
abgesehen werden. Ist ein Risiko zur A bw endung von G efahren fü r P er
sonen oder fü r die Gesellschaft eingegangen, ist auch § 20 zu prüfen.

§ 170
V erletzungen  der P reisbestim m ungen

(1) W er einen höheren als den gesetzlich zulässigen Preis 
fordert oder vereinnahm t, um sich oder anderen einen unge
rechtfertigten Verm ögensvorteil zu verschaffen oder zu 
sichern, w ird, wenn
1. der beabsichtigte oder erlangte M ehrerlös erheblich ist;
2. der T äter bereits wegen Preisüberschreitung bestraft oder 

innerhalb  der letzten zwei Ja h re  m it einer O rdnungsstrafe 
oder von einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege 
zur V erantw ortung gezogen w orden ist,

m it öffentlichem Tadel, G eldstrafe, V erurteilung auf Bew äh
rung oder m it F reiheitsstrafe bis zu zwei Jah ren  bestraft.

(2) Ebenso w ird bestraft, w er fahrlässig einen höheren als  ̂
den gesetzlich zulässigen Preis veran laß t und vereinnahm t 
und dadurch fü r sich oder andere ungerechtfertigt einen e r
heblichen Vermögensvorteil erlangt oder aufrechterhält.

(3) Der M ehrerlös ist einzuziehen. W erden berechtigte 
Rückforderungsansprüche geltend gemacht, ist die E rstattung 
an  den Geschädigten anzuordnen.

(4) W er eine ihm  obliegende Pflicht zur Führung des 
Nachweises über die Zulässigkeit und das Zustandekom m en 
der von ihm  berechneten Preise (Preisnachweispflicht) verletzt 
und dadurch vorsätzlich verursacht, daß die E inhaltung der 
gesetzlich zulässigen Preise nicht festgestellt w erden kann, 
w ird, w enn er bereits bestra ft oder innerhalb  des letzten J a h 
res disziplinarisch, m it einer O rdnungsstrafe, von einem ge
sellschaftlichen O rgan der Rechtspflege oder durch die M it
gliederversam m lung einer sozialistischen Genossenschaft 
wegen Verletzung der Preisnachweispflicht zur V erantw or
tung gezogen w orden ist, m it öffentlichem Tadel, G eldstrafe 
oder m it V erurteilung auf Bew ährung bestraft.
A n m e r k u n g :

A ndere Verstöße gegen das Preisrecht können als O rd
nungsw idrigkeit verfolgt w erden. „

1. Im ökonomischen System des Sozialismus nehm en die P reise einen 
besonderen P latz ein. Die E inhaltung des gesetzlichen Preises ist, 

weil der Preis im ökonomischen System vor allem seiner H auptfunktion 
als ökonomischer Hebel zur Senkung der Selbstkosten in den Betrieben
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